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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §112 Abs1;

BDG 1979 §43 Abs2;

VwRallg;

Rechtssatz

Der in § 43 Abs. 2 BDG 1979 enthaltene Begri  "Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung der

dienstlichen Aufgaben" bedeutet nichts anderes als die allgemeine Wertschätzung, die das Beamtentum in der

Ö entlichkeit genießt bzw. nach dem Willen des Gesetzgebers genießen soll. Exekutivbeamte als Vertreter der

Ordnungsgewalt haben u.a. die Aufgabe, Angri en gegen die körperliche Unversehrtheit einer Person entgegen zu

treten; solche Übergri e zu unterbinden gehört damit zum Kernbereich ihrer Aufgaben. Aus diesem Grunde bilden

aggressive Übergri e von Exekutivbeamten auf die körperliche Integrität von Personen in der Regel

Dienstp ichtverletzungen, denen nicht bloß Bagatellcharakter zukommt und die daher geeignet sind, die

Suspendierung zu rechtfertigen. Dabei ist es für die Quali kation als Dienstp ichtverletzung unerheblich, ob der

Misshandelte tatsächlich Verletzungen davon getragen hat oder nicht.
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